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Berlin, 25. September 2024 

 

Gewalthilfegesetz jetzt! – Für ein Menschenrecht von Frauen und TIN*-
Personen auf Gewaltfreiheit 

Das Bündnis Istanbul-Konvention fordert die Bundesregierung dringend dazu auf, sich für das 
geplante Gewalthilfegesetz einzusetzen. In den letzten Jahren gab es einen besorgniserregenden 
Anstieg der geschlechtsspezifischen und häuslichen Gewalt: Jeden zweiten Tag wird eine Frau durch 
ihren (Ex-)Partner getötet, alle vier Minuten wird eine Frau Opfer von häuslicher Gewalt. Zudem wird 
jedes 4. Mädchen bis zu ihrem 16. Lebensjahr Betroffene von sexualisierter Gewalt. Mit dem 
Gewalthilfegesetz können die eklatanten Lücken im Beratungs- und Hilfesystem geschlossen und 
wirksamer Gewaltschutz für alle betroffenen Frauen und Mädchen sowie trans*, intergeschlechtliche 
und nicht-binäre Personen (TIN*) erreicht werden. Geschlechtsspezifische – darunter auch häusliche 
und sexualisierte – Gewalt stellt eine gravierende Menschenrechtsverletzung dar, welcher täglich 
hunderte von Betroffenen ausgesetzt sind. Ein wirksamer Gewaltschutz scheitert aktuell an dem 
Fehlen tausender Frauenhausplätze und an diskriminierenden Zugangsbarrieren. Der im 
Gewalthilfegesetz vorgesehene Rechtsanspruch auf kosten-, barriere- und diskriminierungsfreien 
Zugang zu Schutzunterkünften und Beratungsstellen ist daher dringend erforderlich. 

Mit dem Gewalthilfegesetz kann die Bundesregierung ein zentrales Versprechen aus dem 
Koalitionsvertrag einlösen sowie ihre Verpflichtungen aus der Istanbul-Konvention und der EU-
Gewaltschutzrichtlinie umsetzen. Seit Jahren verfehlt Deutschland seine Verpflichtungen aus der 
Istanbul-Konvention. So mangelt es – insbesondere im ländlichen Raum – an Schutzunterkünften und 
Beratungsstellen. Zudem hängt der Zugang von diskriminierenden Faktoren wie der 
Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung, dem Aufenthaltsstatus oder Wohnsitzauflage 
Alter, Wohnort, Obdachlosigkeit und Drogenkonsum oder eine Kostenübernahmeerklärung ab.  

Auch Menschen mit psychischen oder physischen Beeinträchtigungen sind aktuell oftmals schutzlos 
gestellt. Bei der Überprüfung der Umsetzung der Istanbul-Konvention im Jahr 2022 wurden konkrete 
Forderungen an Deutschland gestellt, deren Umsetzung im Jahr 2025 evaluiert werden. Dazu gehört 
auch der Ausbau des Hilfesystems und die Gewährleistung eines kosten- und diskriminierungsfreien 
Zugangs zu Schutz und Beratung. Dies kann durch das Gewalthilfegesetz erreicht werden, welches ein 
Menschenrecht auf Gewaltfreiheit für alle betroffenen Frauen und TIN*-Personen sowie Mädchen 
und (mit-) betroffenen Kinder anerkennt.  

Das Gewalthilfegesetz sieht einen Rechtsanspruch auf Schutz und Unterstützung bei häuslicher und 
geschlechtsspezifischer Gewalt vor. Die langfristige pauschale Finanzierung der Schutz-, 
Unterstützungs- und Beratungsangebote soll durch eine Bundesbeteiligung abgesichert werden. 
Damit wird auch das Problem der fragmentierten Finanzierung und des bundesweit stark 
variierenden Schutzniveaus adressiert.  

 

 



 

   

Über das Bündnis Istanbul-Konvention: 

Im Frühjahr 2018 haben sich Frauenrechtsorganisationen und weitere Bundesverbände mit dem 
Arbeitsschwerpunkt Gewalt gegen Frauen im Bündnis Istanbul-Konvention zusammengeschlossen. 
Inzwischen sind über 20 Organisationen in dem Zusammenschluss vereint, um die Umsetzung der 
verbindlichen Gewaltschutz-Konvention zu begleiten und voranzutreiben. 

 

Kontakt: buendnis-ik@posteo.de 

Homepage: www.buendnis-istanbul-konvention.de    
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https://www.big-berlin.info/
https://bag-forsa.de/de/
https://die-mias.de/
https://www.gesine-intervention.de/
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/aktuelles.html
https://www.bag-m%C3%A4dchenh%C3%A4user.de/
https://www.berufsverband-sexarbeit.de/
https://bvfest.de/start.html
https://broken-rainbow.de/
https://www.bagw.de/en/
https://www.bag-taeterarbeit.de/
https://www.frauenrat.de/
https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/startseite
https://www.weibernetz.de/
https://www.signal-intervention.de/
https://www.frauenhauskoordinierung.de/
https://autonome-frauenhaeuser-zif.de/
https://www.cora-mv.de/
https://www.damigra.de/
https://jumen.org/
https://www.proasyl.de/

